
Kündigung

Bei einer Kündigung müssen die Arbeitgeber und die Angestellten die im Vertrag geregelten Kündigungsfristen einhalten.

Man kann immer eine schri�liche Begründung für die Kündigung verlangen. Nach Ablauf der Probezeit ist man in Fällen von
Krankheit, Unfall, Schwangerscha� und während dem Mutterscha�surlaub während einer bestimmten Zeit vor einer Kündigung
geschützt. Wenn der Arbeitnehmende selber kündigt, kann das Auswirkungen auf die Unterstützung aus der
Arbeitslosenversicherung (Taggeldkürzungen) haben.
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Informationen für einen guten Start in die neue Heimat

https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/Personenfreizugigkeit_Arbeitsbeziehungen/Arbeitsrecht/FAQ_zum_privaten_Arbeitsrecht/kuendigung.html
http://www.hallo-aargau.ch/
https://customers.indual.ch/valais4you.ch-45zuOP/

